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SITZUNGSVORLAGE    Nr. 094/2018 vom 31.08.2018 Hauptamt  Sitzung des GR    am 26.09.2018    öff. (ö) / nichtöff. (nö) Ö    Vorberatung (V)     Entscheidung (E) E     
 
 
 
TAGESORDNUNGSPUNKT: 
 
Genehmigung der Annahme von Spenden 
 
 
 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG: 
 Der Gemeinderat beschließt die Annahme der in der Anlage aufgelisteten Spenden.        Ergebnis der Vorberatung:  1. im Ortschaftsrat 2. im BUA / AFSV  wie Beschlussvorschlag  wie Beschlussvorschlag  wie Beschlussvorschlag  wie Beschlussvorschlag  mit folgenden Änderungen:  mit folgenden Änderungen:      

 

   wie Ortschaftsratsbeschluss   wie Ortschaftsratsbeschluss  mit folgenden Änderungen:      



- 2 - 

 

Darstellung des Sachverhalts:  Gemäß § 78 der Gemeindeordnung dürfen Spenden an die Gemeinde ausschließlich vom Bürgermeister sowie den Beigeordneten eingeworben und entgegen genommen werden. Werden anderen Personen Spenden für die Gemeinde angeboten, müssen sie das Angebot an den Bürgermeister oder einen Beigeordneten weiterleiten. Die Annahme der Spenden kann nur der Gemeinderat erklären.  Im Rahmen des Dorffestes in Kusterdingen am 22.07.2018 gingen bei der Gemeinde für die Tombola die in der Anlage aufgeführten Geld- und Sachspenden ein. Die Verwaltung bittet den Gemeinderat, die Annahme dieser Spenden zu beschließen.       Friedrichsmeier                    Finanzierung:  Finanzieller Aufwand der vorgeschlagenen Maßnahme € Haushaltsplanansatz € Verpflichtungsermächtigung (VE) € nachzufinanzieren sind  - als überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgabe € - als überplanmäßige / außerplanmäßige VE € - Deckung durch    


